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Zwischen diözesanen Eigeninteressen 
und Zentra I isieru ngsbestrebu ngen 
Die Anfänge des Berufs von den ersten Einstellungen (1970) bis zur 
Verabschiedung der Grundordnung (1977) 

Auch nach einer 50-jährigen Geschichte ist ein Ende der Diskussionen um den Beruf der Pastoral­

referent*innen nicht absehbar, sodass einige die permanente Auseinandersetzung um das Profil zu 

seinem prägenden Merkmal erklären (vg 1. Bischoff2018). Will man diese Diskussionen verstehen, 

lohnt es sich, einen genauen Blick auf sein Gründungsjahrzehnt zu werfen. Dabei zeigt sich eine 

bis heute anhaltende Spannung. Der Beruf entstand zeitgleich in verschiedenen Diözesen mit 
unterschiedlichen Akzentsetzungen ohne vorherige Absprachen innerhalb der Deutschen Bischofs­

konferenz. Ein Vereinheitlichungsprozess startete erst nach der Würzburger Synode, bewirkte aber 

vor allem eine Intensivierung der Diskussionen um sein Profil. Andreas Henkelmann 

50 Jahre Beruf der Pastoralreferent*in: Folgt 
man der gängigen Geschichtsschreibung, dann 
sind die Anfänge des Berufs im Erzbistum 
München und Freising zu lokalisieren. Zurück­
gegriffen wird dabei in der Regel auf einen Auf­
satz des damaligen Generalvikars Gerhard Gru­
ber aus dem Jahr 1974. Darin schreibt er: ,,Am 
9. Juni 1969 sprachen der Regionalbischof von 
München, der Generalvikar und der Referent 
für die Hochschulseelsorge im Ordinariat über 
Möglichkeiten der Verwendung von Laientheo­
logen in der Pfarrseelsorge. Anlass war die 
Anfrage einiger Bewerber und die Einladung 
eines Studentenpfarrers an den Regional­
bischof, dieses Thema mit einer Gruppe von 
Theologiestudenten der Universität München 
zu erörtern, was dann am 12. Juni 1969 ge­
schah. Am 30. September 1969 beschloss die 
Ordinariatskonferenz unter Vorsitz des Herrn 
Kardinals, mit dem Einsatz von Laientheologen 
im Gemeindedienst zu beginnen" (Gruber, 3). 

1970, so ist zu ergänzen, wurden dann die ers­
ten Laientheologen eingestellt und nach ihrer 
Ausbildung im Herbst 1971 beauftragt. 

ZEITGLEICHE ANFÄNGE IN 
ANDEREN BISTÜMERN 

Dabei wird aber oft eine Bemerkung Grubers 
im gleichem Absatz nicht erwähnt: ,,In anderen 
Diözesen wurden ähnliche Überlegungen an­
gestellt. Sie liefen dort bereits unter dem Titel 
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Es zeigt sich, dass der Beruf 
der Pastoralreferent*innen 
dezentral in verschiedenen 
Diözesen gleichzeitig und 
damit in unterschiedlichen 
Ausformungen einsetzte. 

,Pastoralassistent' oder ,Pastoralreferent', der 
bis jetzt beibehalten wurde, aber noch durch 
einen besseren ersetzt werden sollte" ( Gruber, 

3). Dieser Hinweis lässt sich archivalisch be­
stätigen. Sowohl im Bistum Aachen als auch in 
Essen, um nur zwei Beispiele zu benennen, setz­
ten entsprechende Überlegungen unabhängig 
voneinander oder von anderen Bistümern in 
den Jahren 1968 und 1969 ein, um - wie auch 
in München - zum einen den Priestermangel 
aufzufangen und zum anderen um zu der vom 
Konzil angestoßenen Aufwertung der Lai*in­
nen beizutragen. 
Schaut man sich an, wie schließlich die ersten 
Pastoralreferent*innen in Aachen oder Mün­
chen eingesetzt wurden, zeigt sich, dass trotz 
der gemeinsamen Handlungsimpulse der in 
München eingeschlagene Weg gerade nicht als 
Blaupause angesehen wurde, der nur noch ko­
piert und umgesetzt werden musste. Vielmehr 
lassen sich deutliche Unterschiede, angefangen 
von der Berufsbezeichnung (in München und 
Freising ,Pastoralassistent*in' oder in Aachen 
,Pastoralreferent*in') über die Einsatzmög­
lichkeiten (Gemeinde oder Pfarrverbund) bis 
hin zum Studium, das als Einstellungsvoraus­
setzung vorzuweisen war (ausschließlich 
Diplomtheologie oder Offenheit für Theologie­
studierende mit einem Lehramtsabschluss), 
nachweisen (vgl. Henkelmann 2021). Es zeigt 

sich, dass der Beruf der Pastoralreferent*innen 
dezentral in verschiedenen Diözesen gleich­
zeitig und damit in unterschiedlichen Aus­
formungen einsetzte. 

DIE PERSPEKTIVE DER DEUTSCHEN 

BISCHOFSKONFERENZ AUF DEN NEUEN BERUf 

Die Deutsche Bischofskonferenz war daran 
nicht beteiligt. Aus dem anfänglichen Des­
interesse wurde nach der Würzburger Synode· 
ein ausgesprochener Führungsanspruch. Dieser 
Anspruch resultierte daraus, dass die diözesane 
Verschiedenheit des Berufs zunehmend evidem 
wurde. Der Ruf nach einer Vereinheitlichuni 
ertönte vor allem von denjenigen, die den Sta­
tus qua in vielen Diözesen deshalb als schlecht 
ansahen, weil dort ihres Erachtens Pastoral­
referent*innen Aufgaben übernahmen, die 
Klerikern vorbehalten seien. Diese Unklarheit 
gefährde in erster Linie das Profil des priester­
lichen Amtes und sei daher für das sowieso 
schon schwierige Unterfangen, Priesternach­
wuchs zu finden, eine schwere Belastung. Die 
Gruppe der Kritiker des Berufs konnte sicn 
durchsetzen - die von 1977 bis 1979 von der 
Deutschen Bischofskonferenz zu den pasto­
ralen Diensten verabschiedeten Dokumente 
wurden vor allem von ihrer Wahrnehmuni 
des neuen Berufs geprägt (vgl. Henkelman11 

2020a). In der Grundordnung heißt es so ex­

plizit: ,,Zu wehren ist einer Tendenz, daß da1 
Profil des Pastoralassistenten/referenten in da1 
Profil des Priesters übergeht. Sonst entsteht ein 
neues ,Amt ohne Weihe', entweder das Amt de1 

,Laienkaplans' oder das Amt des ,Predigers'" 

(Die deutschen Bischöfe, 18). 
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DER STREIT GEHT WEITER 

Das Ziel der Grundsätze, das Berufsbild des 

neuen Berufs in größtmöglichem Abstand 

zum Priesteramt zu vereinheitlichen und damit 

seine Entwicklung in ruhigere Fahrwasser zu 

lenken, misslang aber, und zwar aus ver­

schiedenen Gründen: 

Zum einen stieß die Grundordnung auf viel 

Kritik und grundsätzliche Ablehnung. War 

das Meinungsspektrum vor ihrer Publikation 

schon breit, nahm nicht zuletzt die Schärfe 

der Auseinandersetzung zu. Insbesondere viele 

Theologiestudierende standen ihr allein des­

halb skeptisch gegenüber, weil sie ihrer Ein­

schätzung nach nur unzureichend in den Ent­

scheidungsprozess eingebunden worden waren 

[vgl. Henkelmann 2020b). Bedenkt man, dass 

die nachfolgenden regulativen Texte in einer 

Pfadabhängigkeit zur Grundordnung von 1977 

stehen, überrascht es nicht, dass auch die ak­

tuelle Fassung, die Rahmenstatuten und -ord­

nungen für Gemeinde- und Pastoralreferenten 

/ -referentinnen von 2011, auf scharfe Kritik 

gestoßen ist (vgl. Demen. 

Zum anderen vermochte die Grundordnung 

auch nicht alle zu besänftigen, die ihre Inten­

tion einer klaren Abgrenzung zwischen dem 

priesterlichen Amt und dem neuen Lai*innen­

beruf voll und ganz teilten. Einer konserva­

tiven Gruppe von Bischöfen ging der Text 

nicht weit genug. Sie zog daraus den Schluss, 

ihn grundsätzlich in Frage zu stellen. Diese 

lnfragestellung, die bis heute anhält, er­

folgte in den 1970er und 1980er Jahren auf 
verschiedenen Ebenen. Einige Bischöfe ent­
schieden sich so dagegen, den Beruf in ihrem 

Bistum einzuführen. Eine andere Strategie be­
stand darin, seine Relevanz zu marginalisie­
ren und die Priorität des priesterlichen Amtes 

Ungeachtet aller Bemühungen 

um eine Vereinheitlichung 
des Berufs: Val/ständig 
realisieren ließ sie sich nicht, die 
dezentralen diözesanen Anfänge 

sind bis heute mitbestimmend, 
wenn es um seine konkrete 

Ausgestaltung geht. 

hervorzuheben, indem z.B. der Terminus der 

Seelsorge ausschließlich für das Wirken von 

Klerikern reserviert wurde. Es überrascht nicht, 

dass sich diese Bischöfe, hervorzuheben wäre 

Johannes Dyba, während der 1980er Jahre zu­

sammentaten und versuchten, den Beruf auf 

der Ebene der Bischofskonferenz abzuschaffen 

- allerdings ohne Erfolg. 

Diese Erfolgslosigkeit führt zu einem weite­

ren Grund, warum sich die Grundordnung von 

1977 nur bedingt durchzusetzen vermochte, 

nämlich den eingangs erwähnten diözesanen 

Eigeninteressen. Dass das Ziel einer einheit­

lichen Ausgestaltung des neuen Berufs nicht 

erreicht wurde, wurde hier bereits erwähnt. 

Einige Bistümer, wie z.B. Paderborn, öffneten 

sich nämlich grundsätzlich nicht für den neuen 

Beruf. Aber auch andere Diözesen entschieden 

sich, trotz der Grundordnung ihren eigenen 

Weg fortzuführen. Das Bistum Münster etwa 

änderte die Begrifflichkeit des Berufs nicht. 

Stattdessen beließ sie es dabei, alle Lai*innen 

in der Seelsorge als Pastoralreferentinnen und 

-referenten zu bezeichnen und keine begriff­

liche Unterscheidung zwischen Gemeinde- und 

Pastoralreferent*innen einzuführen. Weitere 

Beispiele ließen sich anfügen. 
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Ungeachtet aller Bemühungen um eine Verein­

heitlichung des Berufs: Vollständig realisieren 

ließ sie sich nicht, die dezentralen diözesanen 

Anfänge sind bis heute mitbestimmend, wenn 

es um seine konkrete Ausgestaltung geht. Daher 

ist gerade mit Blick auf eine mögliche Weiter­

entwicklung angesichts der aktuellen Kirchen­

krise zu fragen, ob die Suche nach einem ge­

meinsamen Profil nicht viel stärker damit ver­

bunden sein sollte, dies anzuerkennen und 

nicht vorschnell ein in allen Fragen einheit­

liches Berufsprofil zu identifizieren, sondern 

stattdessen die diözesane Pluralität als einen 

zentralen Bestandteil positiv zu würdigen. 
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